
Landtag von Baden-Württemberg

15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 5762

24. 09. 2014

1Eingegangen: 24. 09. 2014 / Ausgegeben: 24. 10. 2014

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Abiturienten im Alter von unter 18 Jahren gibt es durchschnittlich
 jedes Jahr in Baden-Württemberg?

2. Wie viele davon haben durch das G8-System vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres ihre allgemeine Hochschulreife erworben, d. h. nicht aufgrund individu-
eller Überspringung von Klassen?

3. Wie viele davon beginnen durchschnittlich nach ihrem Abitur eine duale Hoch-
schulausbildung in Baden-Württemberg?

4. Ist ihr bekannt, wie groß die Entfernungen durchschnittlich zwischen den Dua-
len Hochschulen und den Ausbildungsbetrieben in Baden-Württemberg sind?

5. Sind ihr Fälle bekannt, in denen die angehenden Studenten mit Problemen kon-
frontiert sind, weil sie keine Möglichkeit haben, zwischen dem Ausbildungs -
betrieb und der Dualen Hochschule selbstständig zu reisen, z. B. durch die Nut-
zung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) oder die eigenständige
Führung eines Pkws?

6. Welche Möglichkeiten zur Unterstützung sieht sie in solchen Fällen?

7. Sind ihr Ausnahmeregelungen bekannt, die Jugendliche unter 18 Jahren, wel-
che im Besitz einer Prüfungsbescheinigung sind, dazu berechtigen, einen Pkw
auch unbegleitet zu führen? Wenn ja, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?
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Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage
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und
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Mobilitätsprobleme von Studenten unter 18 Jahren
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2014 Nr. 45-7710/84/1 beantwortet das Ministe -
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministe -
rium für Kultus, Jugend und Sport sowie dem Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Abiturienten im Alter von unter 18 Jahren gibt es durchschnittlich je-
des Jahr in Baden-Württemberg?

In der amtlichen Schulstatistik wird das Alter der Abiturientinnen und Abiturien-
ten derzeit nicht erhoben. Eine Aussage, wie viele Absolventinnen und Absolven-
ten beim Erwerb des Abiturs das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist
somit nicht möglich.

2. Wie viele davon haben durch das G8-System vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres ihre allgemeine Hochschulreife erworben, d. h. nicht aufgrund individu-
eller Überspringung von Klassen?

Hierzu liegen keine Informationen aus der amtlichen Schulstatistik vor. Ergän-
zend zur Stellungnahme zu Ziffer 1 ist darauf hinzuweisen, dass keine Bildungs-
verläufe auf Basis von Schülerindividualdaten vorliegen.

3. Wie viele davon beginnen durchschnittlich nach ihrem Abitur eine duale Hoch-
schulausbildung in Baden-Württemberg?

Die Studierendenstatistik erlaubt zwar eine Aussage darüber, wie viele der Stu -
dienanfänger unter 18 Jahre alt sind, aber nicht wie viele der Studienberechtigten
unter 18 Jahre ein duales Studium aufnehmen. Außerdem liegen nur Zahlen zu
den Studienanfängern der Dualen Hochschule  Baden-Württemberg (DHBW) vor
und keine Daten zu Studierenden in dualen Studiengängen an anderen Hochschu-
len im Land.

In der nachfolgenden Übersicht sind für die Hochschulen des Landes insgesamt
sowie für die DHBW folgende Daten zusammengefasst:

•   Studienanfänger insgesamt im 1. Fachsemester 

•   Studienanfänger mit einem Eintrittsalter unter 18 Jahren

•   Studienanfänger unter 18 Jahren mit einer im Land erworbenen Studienberech-
tigung

Daraus ergibt sich, dass 2013 lediglich 275 oder 0,2 % aller Studienanfänger unter
18 Jahre alt waren und ihre Studienberechtigung im Land erworben hatten. Von
diesen 275 Studienanfängern begannen 28 ein Studium an der DHBW.

Studienanfänger (1. Fachsemester) insgesamt und unter 18 Jahre an baden-
württembergischen Hochschulen sowie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  

Studienanfänger Studienjahre 
2012 2013 

Insgesamt 109.353  111.558  
unter 18 Jahren 420  443  

mit Studienberechtigung aus dem Land 275  275  

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 12.677  12.276  
unter 18 Jahren 47  64  

mit Studienberechtigung aus dem Land 29  28  
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An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) waren aktuell zum
Stichtag 1. Oktober 2014 insgesamt 95 Studienanfänger/-innen unter 18 Jahren
immatrikuliert.

4. Ist ihr bekannt, wie groß die Entfernungen durchschnittlich zwischen den Dua-
len Hochschulen und den Ausbildungsbetrieben in Baden-Württemberg sind?

Die durchschnittliche Entfernung zwischen den Ausbildungsbetrieben in Baden-
Württemberg und den DHBW Studienakademien beträgt zwischen 60 und 70 km.
Dabei wurden Ausbildungsstätten in Baden-Württemberg berücksichtigt, die zum
Stichtag 1. Oktober 2014 mindestens eine/n Studierende/Studierenden ausbilden. 

5. Sind ihr Fälle bekannt, in denen die angehenden Studenten mit Problemen kon-
frontiert sind, weil sie keine Möglichkeit haben, zwischen dem Ausbildungs -
betrieb und der Dualen Hochschule selbstständig zu reisen, z. B. durch die Nut-
zung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) oder die eigenständige
Führung eines Pkws?

Dem Wissenschaftsministerium sind solche konkreten Problemfälle nicht bekannt.
Auch an das DHBW-Präsidium wurden solche Einzelfälle bisher nicht herange-
tragen. Die DHBW hat allerdings aus der aktuellen Presseberichterstattung von
einem Einzelfall erfahren. Informationen zu näheren Einzelheiten liegen der
DHBW jedoch nicht vor. 

6. Welche Möglichkeiten zur Unterstützung sieht sie in solchen Fällen?

Studierende der Dualen Hochschule haben – wie alle Studierenden staatlicher
Hochschulen – Anspruch auf BAföG-Leistungen, welche Regelleistungen, Wohn-
kostenpauschale sowie bei Bedarf Kranken- und Pflegekassenzuschläge und einen
Kinderbetreuungszuschlag umfassen. Darüber hinaus gibt es keine gesetzlich ge-
regelten Zuschläge. Jedoch kann im Rahmen der Einkommens- und Vermö-
gensanrechnung ein Härtefallfreibetrag gewährt werden in Fällen, in denen auf-
grund der persönlichen Umstände erhöhte Kosten entstehen. Dies könnten bspw.
auch Fälle sein, in denen ein Fahrdienst außerhalb des ÖPNV benötigt und selbst
bezahlt werden muss. 

Studierende der DHBW profitieren zudem von den Angeboten der Studierenden-
werke, sofern sich die jeweiligen Standorte diesen angeschlossen haben. Unter-
stützend wirkt hier vor allem das Wohnraumangebot sowie die studentische
 Essensversorgung und sofern entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden,
auch das Semesterticket.

7. Sind ihr Ausnahmeregelungen bekannt, die Jugendliche unter 18 Jahren, wel-
che im Besitz einer Prüfungsbescheinigung sind, dazu berechtigen, einen Pkw
auch unbegleitet zu führen? Wenn ja, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?

Über die Genehmigung einer Ausnahme vom Mindestalter entscheiden die zu-
ständigen Fahrerlaubnisbehörden (Landratsämter und Bürgermeisterämter der
kreisfreien Städte) nach pflichtgemäßem Ermessen. Ausnahmen vom Mindest alter
dürfen aus Gründen der Verkehrssicherheit nur sehr restriktiv genehmigt werden.

Die Genehmigung einer Ausnahme vom Mindestalter setzt voraus, dass die Ein-
haltung der Altersgrenze für den/die Betroffene(n) aufgrund außergewöhnlicher
Umstände eine unzumutbare Härte bedeutet, das heißt die maßgeblichen persönli-
chen Verhältnisse des/der Betroffenen müssen sich wesentlich von der Situation
Gleichaltriger und den mit der Mindestaltersgrenze regelmäßig verbundenen
Schwierigkeiten unterscheiden. Für den/die Betroffene(n) müssen so schwere
Nachteile entstehen, dass bei Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und
des/der Einzelnen die erhöhten Risiken für die Sicherheit im Straßenverkehr
durch junge Fahranfänger(innen) zurücktreten müssen. Der/die Betroffene muss
alle zumutbaren Möglichkeiten nutzen, um den Ausbildungsort ohne die Aus -
nahmegenehmigung zu erreichen.
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Für die Genehmigung einer Ausnahme genügt es nicht, dass der/die Jugendliche
als Inhaber(in) einer Prüfungsbescheinigung im Rahmen des „Begleiteten Fahrens
ab 17“ bereits Kraftfahrzeuge ohne Beanstandungen geführt hat. Anders als beim
Begleiteten Fahren ab 17 betrifft die angesprochene Ausnahmegenehmigung das
Fahren ohne Begleitung vor Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Die vorstehenden Ausführungen sind durch die Rechtsprechung bestätigt. 

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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